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Bisher herrschte in der historischen For
schung die Meinung vor, dass die Helferin
nen, die während des Zweiten Weltkrieges für 
Polizei, Wehrmacht und Waffen-SS überall in 
Europa tätig gewesen waren, von den Alliier
ten in der frühen Nachkriegszeit überwiegend 
als »unschuldig« und »ungefährlich« angese
hen worden sind. Die meisten dieser Frauen 
seien nach wenigen Monaten - wenn sie denn 
überhaupt interniert wurden - wieder nach 
Hause entlassen worden. Dies trifft zumindest 
zu Teilen für die amerikanische Militärregie
rung nicht zu. Für sie gab es kein prinzipielles 
»Inbild weiblicher Unschuld« 1: SS-Helferin
nen standen auf der Verhaftungsdirektive vom 
13. April 19452 und sollten - im Gegensatz zu 
den Helferinnen der Wehrmacht - bei Kriegs
ende in automatischen Internierungsarrest ge
nommen werden. Die Internierung dieser Frau
en erfolgte zum Schutz der alliierten Truppen, 
zur vorbeugenden Verhinderung einer Wie
derstandsbewegung3 und nicht, weil indivi
duelle Tatbeteiligungen an Verbrechen vermu
tet wurden. Diese Frauen galten als �>�~�f�a�n�a�t�i�

sche Anhängerinnen«4 des nationalsozialisti
schen Systems und sowohl ihre freiwillige 
Meldung zum SS-Helferinnenkorps als auch 
ihre Tätigkeit für die SS wurden als politische 
Schuld gewertet. 

Dennoch war die Verfahrensweise im Um
gang mit diesen Frauen auch in der amerika
nischen Besatzungszone ambivalent. Wesent
lich für das Verständnis der Spruchkammer
verfahren, die in der amerikanischen Besat
zungszone gegen ehemalige SS-Helferinnen 
durchgeführt wurden, sind nicht nur die juris
tischen Grundlagen der Entnazifizierung, son
dern auch - aufgrund der generationsmäßi
gen Zusammensetzung des SS-Helferinnen
korps - die Jugendamnestieverordnung, die 
1946 verabschiedet wurde. Dies und die Fra
ge, warum einige der ehemaligen SS-Helferin
nen interniert und andere, trotz bekannter Zu
gehörigkeit zur SS, vor Heimatspruchkammern 
entnazifiziert wurden, sind die Themenberei-

ehe, die im Folgenden diskutiert werden. Zu
nächst wird das SS-Helferinnenkorps in sei
ner Eingebundenheit in die verbrecherische 
Organisation SS skizziert, bevor im Einzelnen 
auf die Verfahren gegen die ehemaligen SS
Helferinnen und deren Entlastungsstrategien 
eingegangen wird. 

Das SS-Helferinnenkorps als »Schwester
organisation der Schutzstaffel« 

Die Bezeichnung >SS-Helferin< war den Frau
en vorbehalten, die auf die 1942 neu gegrün
dete Reichsschule-SS im Elsass einberufen, 
dort erfolgreich den Grundlehrgang abschlos
sen und anschließend durch das Gelöbnis in 
die Waffen-SS aufgenommen wurden.5 Den 
Aufbau der Schule bestimmte ein Kontext von 
territorialer Annexion, Enteignungen und -
Zwoogsarbeit von Konzentrationslagerhäft
lingen: Gegründet wurde die Schule im Elsass, 
bewohnt wurden beschlagnahmte Häuser 
und für den Ausbau der Schul- 1._md Wohnge
bäude wurde ein Außenlager des Konzentrati
onslagers N atzwei ler-Struthof eingerichtet. 
Die Auswertung der überlieferten Quellen er
gab, dass es mindestens 2.375 weibliche An
gehörige der Waffen-SS gegeben hat.6 Ab 1943 
waren die SS-Helferinnen auf allen Dienststel
len der SS und Sicherheitspolizei überall im 
Deutschen Reich und im besetzten Europa ein
gesetzt. Überwiegend arbeiteten sie im Nach
richtenverbindungsdienst als Fernsprecherin, 
Fernschreiberin oder Funkerin. Aufgrund des 
bestehenden Personalmangels im Nachrich
tendienst hatten die SS und die Ordnungs
polizei ab 1942 sowie die Wehrmacht ab 1940 
mit der verstärkten Ausbildung von Nachrich
tenhelferinnen begonnen, um Nachrichtensol
daten für die Front frei zu machen.7 Ziel des 
SS-Helferinnenkorps sollte nicht nur die Eta
blierung von Frauen auf Arbeitsplätzen sein, 
die bisher Männern vorbehalten waren, son
dern die Gründung beinhaltete die Schaffung 
einer »Schwesterorganisation der Schutzstaf
fel«. 8 Die »Verwirklichung des Ordensgedan-
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Weltkrieges aus dem SS-Helferinnenkorps 
entlassen worden waren; der Umgang mit den 
Frauen, die sich in Kriegsgefangenschaft be
funden hatten und aus dieser entlassen wor
den waren sowie der Umgang mit Frauen, die 
unmündige Kinder zu versorgen hatten. Es 
kann angenommen werden, dass ein Teil der 
ehemaligen SS-Helferinnen nicht interniert 
wurde, weil die öffentlichen Kläger sie weder 
als eine Bedrohung der Sicherheit noch als 
Kriegsverbrecher ansahen. Die Internierung 
von Müttern unmündiger Kinder wurde »aus 
erzieherischen und ethischen Gründen« mas
siv kritisiert - nicht nur von den betroffenen 
Familien selbst, sondern ebenso von der Liga 
für Menschenrechte, den Vertretern verschie
dener Kirchen sowie politischen und kon
fessionellen Frauenorganisationen.15 

Die Entlastungsstrategien der SS-Helferinnen 

Die amerikanische Militärregierung hatte Lud
wigsburg und Umgebung zum Zentrum der 
Internierung für die amerikanische Besatzungs
zone bestimmt. Im Internierungslager 77, der 
Fromann-Kaserne, war das Frauenlager unter
gebracht. Im Oktober 1946 begannen dort die 
Verfahren vor den Lagerspruchkammern.16 Die 
dort internierten SS-Helferinnen hatten sich un
terschiedliche »weibliche« Entlastungsstrate
gien zu ihrer Verteidigung zurechtgelegt, 17 die 
sich folgendermaßen zusammenfassen lassen: 

1. Es gab keine weiblichen Angehörigen der 
Waffen-SS. 
Bereits während des ersten Nürnberger Pro
zesses wurde vom Verteidiger der SS damit 
begonnen, zu behaupten, es habe keine 
weiblichen Angehörigen der SS gegeben.18 

2. Die verbrecherischen Ziele und Handlun
gen der SS waren nicht bekannt. 
Dieser Rechtfertigungsversuch wurde häu
fig mit dem Hinweis ergänzt, dass kein in
dividueller Tatbeitrag vorliege, die SS-Hel
ferinnen hätten keinem Menschen Scha
den zugefügt. Auch wurde kollektiv von 
allen - bis auf eine einzige bekannte Aus
nahme - die Kenntnis des Außenlagers in 
Oberehnheim verschwiegen.19 

3. Die Einberufung erfolgte unfreiwillig auf
grund einer Notdienstverpflichtung. 
Für einige SS-Helferinnen war es nicht 
möglich, dieses Argument anzuführen, 
wenn die Freiwilligkeit zum Beispiel durch 
ein Bewerbungsschreiben belegt war. Je
doch ließ sich die Begründung dahinge
hend abwandeln, dass die freiwillige Mel
dung zur SS >lediglich< erfolgt sei, um ei
nem Einsatz in der Rüstungsindustrie (kör
perlich anstrengend und/oder gefährlich) 
beziehungsweise einem Einsatz bei der 
Flak (für eine Frau unzumutbarer Dienst 
an der Waffe) zu entgehen. 

4. Die Tätigkeiten der SS-Helferinnen waren 
mit denen der Helferinnen der Wehrmacht 
vergleichbar. Die SS-Helferinnen wären 

ebenso unbelastet und hätten dem Gefol
ge angehört. 

5. Die SS-Helferinnen hatten kein Interesse 
an Politik, aufgrund ihres Geschlechts 
waren sie per se unpolitisch. 

6. Die SS wurde von der deutschen Bevöl
kerung als Eliteformation wahrgenommen. 
Das Interesse und der Wunsch ihr anzu
gehören, war von daher verständlich. 

In den Erklärungen und Verteidigungsschrif
ten verleugneten die ehemaligen SS-Helferin
nen persönliche Handlungsmöglichkeiten. 
Die internierten ehemaligen SS-Helferinnen 
stellten sich selber als »unschuldig« dar, ver
antwortlich waren immer andere.20 

In den Spruchkammerverfahren hofften 
die Betroffenen, mit einer entpolitisierten Ver
sion ihrer individuellen Beweggründe für ihre 
Beteiligungen das Strafmaß beeinflussen zu 
können.21 Die dabei in den Verfahren verwen
deten Entlastungsstrategien wurden in eini
gen Fällen vom Spruchkammerpersonal auf
gegriffen, so z.B. das Geschlechterstereotyp, 
dass der Dienst an der Waffe für eine Frau 
unzumutbar sei. Ebenso wurde die Aussage 
ehemaliger SS-Helferinnen, dass sie zur SS ge
gangen waren, um nicht in der Rüstungsin
dustrie eingesetzt zu werden, als entlasten
des Argument gewertet. Die Kontoristin Hil
degard D., Geburtsjahrgang 1924, führte aus: 
»Es ist erklärlich, daß mir eine Tätigkeit als 
Arbeiterin [in der Rüstungsindustrie, J. M.], 
was meinem Berufe wiedersprochen [sie] hiit
te, nicht genehm war.«22 Der Wunsch nach 
persönlicher Annehmlichkeit wurde in den 
Verfahren nicht negativ gewertet. Die Durch
sicht der Verfahren zeigte, dass das Spruch- �~� 

kammerpersonal in seinen Begründungen Ge
schle'chterstereotype aber nur dann aufgriff, 
wenn solche Strategien von den Frauen selbst 
bedient wurden.23 In den Verfahren, in denen 
ehemalige SS-Helferinnen sich selber nicht als 
naive, abenteuerlustige, unpolitische Mädchen 
darstellten, finden sich auch in den Spruchbe
gründungen keine Bezüge auf solche Argu
mentationen. Die Verfahren verliefen sehr un
terschiedlich, je nachdem wer den Vorsitz der 
Spruchkammer innehatte und wie die einzel
ne SS-Helferin argumentierte. Das Vorbringen 
von Argumenten zur Entschuldung provozier-
te das Spruchkammerpersonal häufiger und 
diese Spruchkammerentscheide fielen ent
sprechend härter aus. So wurde die ehemali
ge SS-Unterführerin Erna W., die sowohl auf 
der Reichsschule-SS selbst, als auch im Stab 
von SS-Gruppenführer und Generalleutnant der 
Waffen-SS Hans Kammler, SS-Wirtschafts
Verwaltungshauptamt, gearbeitet hatte, nach 
zweieinhalb Jahren als Minderbelastete (Be
lastungsgruppe III) aus der Internierung ent
lassen. Es wurde eine dreijährige Bewährungs
frist ausgesprochen, sie musste 40 Tage 
Sonderarbeit leisten sowie einen einmaligen 
Sonderbeitrag in Höhe von 500 RM in einen 
Wiedergutmachungsfonds zahlen. Es scheint, 
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ternierung, Krankheit oder Versehrtheit in gro
ßer Notlage« befänden. Einige wären »noch 
in Kriegsgefangenschaft im Osten«. Die HIAG 
bot diesen Frauen Unterstützung an.34 Wie vie
le Frauen sich letztlich in der HIAG organi
sierten, ist bisher jedoch unbekannt.35 

Eine, die der Waffen-SS in der Nachkriegs
zeit verbunden blieb, war z.B. die ehemalige 
SS-Helferin Friede! Löbel. Sie veröffentlichte 
1975 in dem Verbandsorgan der HIAG, »Der 
Freiwillige«, einen Artikel über »Die Nachrich
tenmaiden in der Waffen-SS«. Auch in diesem 
werden weder der Unterricht in »Weltanschau
licher Erziehung« noch das Außenlager Ober
ehnheim erwähnt. Ebenso wird auf die Einsatz
dienststellen der SS-Helferinnen nicht näher 
eingegangen.36 Damit werden in dem Artikel all 
die Charakteristika ausgespart, die auf die Ein
gebundenheit des SS-Helferinnenkorps in die 
SS als verbrecherischer Organisation hinwei
sen. Dieses Verhalten bestätigt die zentrale 
Entlastungsstrategie in der Nachkriegszeit. 

Diese Veröffentlichung war darüber hin
aus Ausgangspunkt für Bemühungen ehema
liger SS-Helferinnen, Kontakte zu anderen 
Ehemaligen herzustellen. Auf der HIAG-Bun
desversammlung in Karlsruhe trafen sich 1976 
drei ehemalige SS-Helferinnen, die sich an
schließend darum bemühten, aktuelle Adres
sen von weiteren Frauen zu erhalten.37 Bis 
Herbst 1978 hatte sich der Kreis auf 25 Frau
en erhöht.38 Ein Teil dieser Frauen war auch 
von dem Historiker Franz W. Seidler für sein 
1978 erschienenes Buch »Frauen zu den Waf
fen?«, das ein Kapitel zum SS-Helferinnen
korps enthält, schriftlich und mündlich befragt 
worden.39 Dem Autor geht es in seinem Bei
trag aber im Wesentlichen darum, die SS-Hel
ferinnen von den Aufseherinnen der SS in den 
Konzentrations-und Vernichtungslagern ab
zugrenzen und mit den Helferinnen der Wehr
macht gleichzustellen. Damit griff Seidler ent
scheidende Entlastungsstrategien der ehema
ligen SS-Helferinnen aus der frühen Nach
kriegszeit auf und bestimmte damit lange Zeit 
das Bild der SS-Helferinnen. 

Durch ihre Kontakte zur HIAG erfuhren 
die ehemaligen SS-Helferinnen, dass in der 
Zentralnachweisstelle des Bundesarchivs Per
sonalunterlagen lagerten, die es ermöglichten, 
Dienstzeitnachweise für die ehemaligen SS
Helferinnen zu liefern.40 Dieser Nachweis war 
zur Durchsetzung eines Rentenanspruches für 
ihre Tätigkeit im SS-Helferinnenkorps nötig. 
Letztlich wurden die SS-Helferinnen von der 
Deutschen Rentenversicherung unter die 
» Wehrmachtshelferinnen« subsumiert.41 Ihre 
Tätigkeit für die Waffen-SS wurde als militär
ähnlicher Dienst eingestuft und stellte damit 
einen Ersatzzeittatbestand dar, der bei der Ren
tenberechnung angerechnet wurde. Damit war 
es den ehemaligen SS-Helferinnen gelungen, 
die Gleichstellung mit den Helferinnen der 
Wehrmacht zumindest hinsichtlich ihres Ren
tenanspruches formal durchzusetzen. 

Fazit 

In Anbetracht der Internierungszeit erschei
nen die Entscheidungen der Spruchkammern 
in der frühen Nachkriegszeit über die inter
nierten SS-Helferinnen nachvollziehbar. In ei
ner Demokratie sollte auch den Protagonistin
nen und Protagonisten des vormaligen Sys
tems, wie jeder/m Straftäter/-in, Lernbereit
schaft zugebilligt werden.42 Kathrin Meyer ist 
zuzustimmen, dass viele Spruchkammerent
scheidungen gegen die Internierten von ei
nem gesellschaftlichen Klima der Zeit spra
chen, in dem es eine ehrliche Auseinander
setzung mit der deutschen Verantwortung für 
die ungeheuerlichen Verbrechen kaum gab. 
Vordergründig wurde die Notwendigkeit ei
nes »Blickes nach vorn« vertreten.43 Die Über
nahme der >politischen< Verantwortung für die 
nationalsozialistischen Verbrechen setzt ein 
autonomes und souveränes Subjekt voraus, 
dies konnte sich aber - insbesondere auch 
bei den jungen Erwachsenen bei Kriegsende 
- in der nationalsozialistischen Gesellschaft 
kaum entwickeln.44 Die Unmenschlichkeit des 
nationalsozialistischen Systems wurde vor
geblich nicht als solche wahrgenommen. 

Die SS-Helferinnen klammerten in ihren 
Entnazifizierungsverfahren jegliche Eigen
beteiligung an der nationalsozialistischen Ge
waltherrschaft aus. In vielen Fällen gelang 
eine reibungslose und unauffällige Wieder
einreihung in die westdeutsche Nachkriegs
gesellschaft. Zum Teil arbeiteten die Frauen in 
ihren vorherigen Zivilberufen, andere erschlos
sen sich durch die auf der Reichsschule-SS 
erhaltene Ausbildung und die auf den Einsatz
dienststellen der SS gewonnenen Berufser
fahrungen neue Tätigkeitsbereiche. 

Vön keiner SS-Helferin ist eine individuelle 
Tatbeteiligung bekannt, sie gehörten zum bü
rokratischen Personal, waren Mittäterinnen, 
Zuschauerinnen und - zum Teil -,- auch Zeu
ginnen von Gewalttätigkeiten. Ihre Beteiligung 
bestand in der freiwilligen und aktiven Mitar
beit im bürokratischen Apparat der SS. Straf
rechtliche Konsequenzen hatte die Zugehö
rigkeit zur Waffen-SS für die Frauen - wie für 
die Männer - über die Internierung und die 
Entnazifizierungsverfahren hinaus nicht. We
der von der Öffentlichkeit noch von der Justiz 
wurde diese Frauengruppe in der Nachkriegs
zeit thematisiert. In der Nachkriegsöffentlichkeit 
kam das SS-Helferinnenkorps ebenso wenig 
vor wie die Arbe.it der weiblichen Zivilange
stellten der SS45 insgesamt. Diese Frauen pass
ten weder in das Modell der unpolitischen und 
nicht verbrecherischen »Frau im Nationalso
zialismus« noch in die Darstellung der ehema
ligen Aufseherinnen der SS in den Konzentra
tionslagern. Letztgenannten wurde ihr angeb
lich »geschlechtsuntypisches«, weil brutales 
Agieren besonders stark angelastet.46 Von da
her muss das Modell um die Frauengruppen 
der weiblichen Angehörigen und Angestellten 
der Allgemeinen SS und Waffen-SS erweitert 



werden, deren Tätigkeiten nicht thematisiert 
wurden und deren Gesamtzahl bis heute nicht 
annähernd bekannt ist. Die Selbstverständlich
keit, mit der viele Frauen in den Dienststellen 
der SS tätig waren und sein wollten, zeigt deut
lich die Verstrickung der vielen - auch weibli
chen - Personen in das nationalsozialistische 
Herrschaftssystem.47 
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